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Mittheilungen aus den Kantonen.

Tesfin. Der Staatsrath hat den Herrn Jakob Zarro, Kreisförster
in Soazza, Graubünden, zum Kantonsforstinspektor gewählt.

Freiburg. Herr Forstinspektor Rem y in Bulle ist in einem

Alter von nur 24 Jahren gestorben. An seine Stelle wurde Herr H.
Liechti von Murten gewählt.

Thurgau. Das thurgauische Volk hat das ihm vorgelegte Forst-
gesetz verworfen. Da sich dieses Gesetz so zu sagen ausschließlich

mit der Bewirthschaftung und Verwaltung der Staatswaldungen be-

schäftigte, die Anstellung und Besoldung der Forstbeamten abgerechnet,

also auch durch eine Verordnung des Regierungsrathes hätte ersetzt

werden können oder ersetzt werden kann, so ist es nicht unwahrscheinlich,

daß diejenigen, welche überhaupt von einem Forstgesetz nichts wissen

wollen, sogar gerne Hand zum Verkauf der Staatswaldungen bieten

würden und diejenigen, denen das Gesetz nicht genügte, weil es die Be-

wirthschaftung und Benutzung der Gemeindswaldungen ganz frei gab,

zur Erzielung der Mehrheit für Verwerfung zusammen wirkten.

Inserate.
Die so beliebten und praktischen

Meßbänder
für Forstgeometer und Holzhändler, nach dem System von Herrn Prof.
Land olt construirt, werden von nun an

in Kapseln zu Fr. 5
ohne „ „ 3 netto

abgegeben bei dem sich bestens empfehlenden

Th Ernst,
Optikus und Mechanikus in Zürich.

Die in der Monatsschrift von Dr. F. Baur, Prof. der landw.
Akademie in Hohenheim bestens empfohlenen

Höhen me ffe r
von F a u st m a n n können zu Fr. 8. 50 Ct. ebenfalls bei Unter-
zeichneten, bezogen werden.

Th. Ernst,
Optiker in Zürich.


	Mittheilungen aus den Kantonen

